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Beschluss des Gemeinderates vom 16. Januar 2024 

 

Sport 
Förderung des ungebundenen Sports 
Kreditgenehmigung Anschaffung SportBox 

Ausgangslage 
 

Das sportpolitische Konzept aus dem Jahr 2010 dient der Gemeinde Bassersdorf als strategisches Grundlagen-

papier und gibt vor, wo in Sachen Sport, Bewegung und Gesundheitsförderung die Weichen für die Zukunft gestellt 

werden. Zusätzlich hat eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe, begleitet von einem externen Fachbüro, 

der BHA Ingenieure AG, eine Analyse durchgeführt und im 2023 das Gemeindesportanlagenkonzept (kurz GE-

SAK) erarbeitet. 

 

Im Bericht Teil B «Massnahmen» sind die strategische Ausrichtung und die empfohlenen Massnahmen enthalten 

sowie sieben Handlungsfelder definiert. Ein Handlungsfeld ist Freizeit und Sportanlagen für ungebundenen Sport. 

Mit der Anschaffung einer SportBox wird der ungebundene Sport gefördert und eine kostenlose, einfach nutzbare 

Box mit Trainingsequipment zur Verfügung gestellt. 

 

 

Erwägungen 
 

Die SportBox ist ein innovatives Ausleihsystem für Sport- und Fitnessequipment. Sie enthält verschiedene Trai-

ningsgeräte wie Kettlebells, Medizinbälle und TRX-Bänder. Die Box kann über eine App geöffnet werden. Perso-

nen können sich in der App registrieren, die SportBox reservieren und die Geräte kostenlos nutzen. Trainingsan-

leitungen sowie Videos von Übungen und Workout-Vorschläge sind in der App integriert. 

 

Die SportBox ist nicht sehr gross (1375 mm x 840 mm x 1250 mm) und muss auf einem stabilen und ebenen 

Boden stehen. Sie muss nicht im Boden befestigt werden und kann daher wieder versetzt werden. Die Box ist 

sicher vor Vandalismus. Nutzerinnen und Nutzer können über die App dem Kundendienst Rückmeldungen geben. 

Kameras in der Box zeichnen auf, wer das Equipment nicht vollständig zurücklegt.  

Der Unterhaltsaufwand beschränkt sich auf Sauberkeit und Überprüfung des Materials. Die Wartung der techni-

schen Systeme findet jährlich durch das Sportamt Zürich statt und ist in der Service-Gebühr der SportBox in den 

ersten zwei Jahren eingeschlossen.  

 

Die Kosten für den Kauf betragen etwa CHF 22'000 (inkl. Material und 24 Monate Betriebsgebühr). Das Sportamt 

des Kantons Zürich unterstützt die Gemeinde mit der Übernahme von 50 % der Kosten. Obwohl die Aktion beendet 

ist, hat das Sportamt sich bereit erklärt, die Anschaffung für Bassersdorf noch zu den entsprechenden Konditionen 

zu ermöglichen. Ab dem dritten Betriebsjahr fallen monatliche Unterhaltskosten von CHF 159 (ohne MWST) für 

die technischen Systeme an. Die Lieferfrist beträgt ca. 10 Wochen. 
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Die SportBox soll an einem gut erreichbaren und sonnigen Ort platziert werden, da sie solarbetrieben ist. Verschie-

dene Standorte wurden evaluiert. Als geeigneter Standort wurde die Mösliwiese entlang der Tartanbahn gewählt. 

Gemäss Rücksprache mit dem Hauswart der Schulanlage sind die Umgebungsarbeiten nicht beeinträchtigt.  
 
 
Kreditantrag 

Für das Vorhaben wird der folgende Kredit beantragt:  

Vorhaben  Anschaffung SportBox 

Konto  Konto 611.3130.21 und Konto 221.3144.02 

Art des Kredites Einmaliger Objektkredit  

Kredit (Antrag) CHF  12'000 

Ausgabe im Budget / Finanzplanung 

enthalten 

nein 

   

Gebundene Ausgabe nein 

zu Lasten Kreditkompetenz ja  

Anteil zu Lasten Kreditkompetenz: CHF 12'000 

Projektplanung Beginn 01/2024  

  Inbetriebnahme (geplant) 03/2004 

Der Gemeinderat beschliesst: 

1. Der Kredit von CHF 12'000 für die Beschaffung und Installierung der SportBox wird zu Lasten der GR-
Kreditkompetenz bewilligt.  

2. Der Betrag für die Anschaffung von CHF 11'000 geht zulasten des Kontos 611.3130.21. 

3. Die Abteilung Finanzen + Liegenschaften bereitet den ausgewählten Platz entlang der Mösliwiese vor (Kos-
tenaufwand max. CHF 1'000). Diese werden dem Konto 221.3144.02 belastet. 

4. Die jährlich wiederkehrenden Kosten belaufen sich auf rund CHF 2'000 und werden ab 2027 laufend bud-
getiert und dem Konto 611.3130.21 belastet. 

5. Für den Unterhalt ist der Hauswart Mösli Turnhalle und Umgebung zuständig. 

6. Die Kommunikation erfolgt über die Abteilung Gesellschaft.  

Mitteilung an (elektronisch): 

_ Abteilungsleitung Gesellschaft 

_ Bereichsleitung Rechnungswesen 

_ Bereichsleitung Liegenschaften 

_ Sachbearbeiterin Gesellschaft 

_ Hauswart Mösli Turnhalle und Umgebung 

_ Akten (Original) 



 Beschluss 

vom 16. Januar 2024 

Seite 3 | 3 

 

  

gemeinde bassersdorf 

gemeinderat 
  

 

 

 

Beilage: 

_ Factsheet 

Gemeinderat Bassersdorf 

Christian Pfaller Christian Pleisch 

Gemeindepräsident Verwaltungsdirektor 

Für Rückfragen ist zuständig: 

Selina Stampfli, selina.stampfli@bassersdorf.ch 


